
534 6. NOVEMBER 1883

251
E 2 2 /1 6 4 7

Kreisschreiben des Bundesrates an die Diözesanstände1 des Bistums Basel

Bern, 6. November 1883

Im Laufe der Verhandlungen, welche zum Zweke der Regelung der kirchlichen 
Angelegenheiten des Kantons Tessin gepflogen wurden, hat uns der dortherige Stats- 
rat ersucht, unsere Zustimmung zu geben, dass im Tessin provisorisch ein apostoli
scher Verwalter aufgestellt werde, mit dem Beifügen, dass er geneigt sei, als hiefür 
geeignete Person den Herrn Eugen Lachat zu bezeichnen.2

Nach stattgefundener Beratung haben wir der Regierung von Tessin erklärt, dass 
wir unsererseits geneigt seien, soweit an uns, zu einer Verständigung Hand zu bieten, 
wobei folgende 2 Hauptpunkte im Auge zu behalten wären:

1. Herr Lachat hätte auf Titel und Stellung eines Bischofs von Basel zu verzichten 
und die Wahl seines Nachfolgers nach einem modus vivendi stattzufinden, der zwi
schen dem hl. Stuhle, dem Bundesrate und den beteiligten Kantonen zu vereinbaren 
wäre; oder aber die verschiedenen Beteiligten hätten sich sofort über die Wahl eines 
neuen Bischofs zu verständigen, wobei übrigens die Rechte der Kantone für die 
Zukunft gewahrt blieben.

2. Die von Hr. Lachat im Kanton Tessin (: unter dem Titel eines Verwalters 
(amministratore apostolico) oder unter einer ähnlichen noch zu vereinbarenden 
Bezeichnung : ) auszuübenden Funktionen wären als blos provisorische zu betrachten 
und hätten selbstverständlich aufzuhören, sobald man mit Tessin über eine definitive 
Regelung der dortigen kirchlichen Verhältnisse einig geworden wäre; für den Fall, 
dass Herr Lachat vor Erzielung dieser Regelung mit Tod abgehen sollte, hätten sich 
die Beteiligten über neue provisorische Massnahmen zu verständigen.

So ist es gekommen, dass die zum Bistum Basel gehörenden Kantone in eine Ver
handlung mit hineingezogen wurden, welche ursprünglich Tessin allein betreffen 
sollte. Wenn wir Ihnen diese Verumständungen nicht schon früher mitteilen wollten, 
so geschah dies, weil wir es für notwendig erachteten, uns vorher darüber zu orienti- 
ren, welche Aufnahme die tessinischen Vorschläge von Seiten des hl. Stuhles zu 
gewärtigen hätten und namentlich darüber, ob dieser sich nunmehr dazu verstehen 
dürfte, Herrn Lachat seines Amtes zu entbinden. Solange man von den Absichten des 
hl. Stuhles in Bezug auf diesen wichtigen Punkt überhaupt nichts wusste, konnten wir 
uns durch die Vorschläge der Regierung von Tessin nicht veranlasst finden, diploma
tische Verhandlungen zu eröffnen, oder auch nur jene Vorschläge zum Gegenstände 
einer offiziellen Mitteilung an die zum Bistum Basel gehörigen Kantone zu machen.

Seither ist nun die Regierung von Tessin, welche über die Intentionen des hl. Stuh
les Erkundigungen hatte einziehen lassen, im Falle gewesen, uns dieselben zur 
Kenntnis zu bringen. Eine Note des Kardinal-Statssekretärs Jacobini, von welcher 
uns eine Abschrift3 vorliegt, besagt: es sei der Hl. Stuhl, von dem Wunsche geleitet,

1. Die Kantone Bern, Luzern, Zug, Solothurn, Baselland, Aargau, Thurgau.
2. Vgl. das Schreiben des Tessiner Staatsrates vom 2 3 .1 0 .1 8 8 3  (E 2 2 /1 6 4 7 ).
3. A ls Annex abgedruckt.
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für eine normale Verwaltung des Bistums Basel Vorsorge zu treffen und den von der 
katholischen Bevölkerung Tessins wiederholt geäusserten Wünschen zu entspre
chen, geneigt, auf den obbezeichneten Grundlagen in Unterhandlungen einzutreten. 
Allerdings fügt die Note einen Vorbehalt bei, welcher dahin lautet: «... vorausgesezt, 
dass das Domkapitel von Solothurn und das Bistum Basel gemäss den Vorschriften 
der Bulle Inter praecipua Sr. Heil.Leo’s XII. wiederhergestellt und in den sieben Diö- 
zesankantonen die Hindernisse beseitigt werden, welche der freien Ausübung der 
bischöflichen Funktionen (ministero episcopale) im Sinne der kirchlichen Vorschrif
ten entgegenstehen.»

Wenn wir auch nicht im Falle sind, die Tragweite dieses Vorbehaltes, welcher vor
kommenden Falles Gegenstand diplomatischer Verhandlungen sein wird, genau zu 
bemessen, so wollen wir doch nicht mehr länger anstehen, Ihnen das Vorstehende 
mitzuteilen.

Sie mögen nun beurteilen, ob es Ihnen genehm ist, dass wir den Vorschlägen von 
Tessin, soweit die Sache Sie direkt betrifft, Folge geben.

Eine vorläufige Konferenz4 zwischen Abgeordneten der beteiligten Stände und 
solchen des Bundesrates dürfte den diesfälligen Meinungsaustausch erleichtern und 
uns in den Stand sezen, eine Einigung darüber zu erzielen, welche Stellung den ange
deuteten Vorschlägen gegenüber einzunehmen und welche Schritte zu Erreichung 
eines abschliesslichen Resultates weiter zu tun seien.

Wenn Sie die Veranstaltung dieser Konferenz wünschen und daran Teil nehmen 
wollen, so ersuchen wir Sie, uns dies anzuzeigen; wir werden uns dann beeilen, den 
Tag des Zusammentritts festzusezen und die nötigen Einberufungsschreiben ergehen 
zu lassen.

A N N E X

Der Kardinalstaatssekretär des hl. Stuhls, L. Jacobini, 
an den Präsidenten des Tessiner Staatsrates, P. Regazzi

Copia5
N  Roma, dalle Stanze del Vaticano, 20 ottobre 1883

La Santa Sede ha preso in matura considerazione il progetto presentato dalla Delegazione spe- 
dita in Roma dal Governo Ticinese, diretto a regolare le questioni diocesane del Ticino e Basilea, 
separando le parrochie del Ticino dalle Diocesi di Milano e di Como, affidandole a Monsig. Lachat 
Vescovo di Basilea in qualità di Amministratore Apostolico, e dando a questo un successore grato 
al Governo Svizzero nella Sede di Basilea. Dapprima non si è potuto a meno di rilevare le penose 
condizioni che contiene simile progetto, sia per la rinuncia alla Sede di Basilea di un Prelato alta- 
mente benemerito della Chiesa, sia per i vantaggi onde verrebbero private le Parrocchie del Ticino 
per la separazione canonica da Milano e da Como, tra i quali primeggia l’educazione del giovine 
clero negli antichi e bene ordinati Seminari di quelle Diocesi.

4. Diese fand am 12 .3 .1884  unter dem Vorsitz Solothurns und in Anwesenheit von Bundesrat 
Welti in Bern statt (E 22/1647). Vgl. auch den GBer. 1883 (BB1 1884, 2, S. 603—605) und 
Nr. 263.
5. Bemerkung am K opf der Note: Beilage zu dem Schreiben des Staatsrathes von Tessin an den 
Bundesrath dd. 23. Oct. 1883.
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Ciö non ostante la Santa Sede, volendo provvedere alla regolare amministrazione délia Diocesi 
di Basilea e secondare i voti ripetutamente espressi dalle cattoliche popolazioni del Ticino, è dispo
sta ad entrare in trattative sulle menzionate basi, — purchè sia ristabilito il Capitolo Cattedrale di 
Soletta e la D iocesi di Basilea secondo la prescrizione della Bolla « Inter praecipua»  délia Sa. Sta. di 
Leone XII, e nei sette Cantoni condiocesani vengano rimossi gli ostacoli ehe si oppongono al libero 
esercizio del ministero Episcopale a norma dei sacri canoni.

Il Santo Padre mentre vuole dare con questa benigna concessione una prova di spéciale defe- 
renza al Governo Federale, non intende ehe la medesima abbia punto a pregiudicare nell’avvenire 
la prerogativa Pontificia sulla nomina dei Vescovi nella Svizzera.

Tanto il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato deve partecipare all’Eccellenza vostra per 
ordine espresso di Sua Santità, e profitta ben volentieri di questa occasione per rinnovarle i sensi 
délia sua distinta considerazione.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 17. November 1883 

5584. Neutralität von Savoyen

Antrag des Militärdepartements vom 4. Oktober 1883 
Antrag des Politischen Departements vom 16. November 1883

Im Laufe des Monats September wurde die öffentliche Meinung lebhaft erregt 
durch Bewegungen französischer Truppen in der neutralisirten Zone von Savoyen an 
der Grenze des Kantons Genf. Fast gleichzeitig wurde die Genfer Regierung benach
richtigt, dass das französische Genie mit der Absicht umzugehen scheine, auf dem 
Mont Vuache Befestigungen anzulegen.

Am 19. September entsante die genannte Regierung den Herrn Würth an Ort und 
Stelle, um sich hierüber Gewissheit zu verschaffen. Derselbe konstatirte, dass zwar 
noch keinerlei Erd- oder Mauerarbeiten erstellt, dagegen zahlreiche Abstekungen 
behufs Profilirung des Bergplateaus vorgenommen worden seien, zu welchem Zweke 
in dem dichten Gehölz des Berges lange Lichtungsreihen haben eingeschnitten wer
den müssen. Auf dem höchsten Punkt der nördlichen Partie des Vuache sei ein höl
zernes Beobachtungsgerüst von ungefähr 12 Meter Höhe errichtet und auf der West
seite gegen das Dorf Arsine der Bau einer Strasse für den Transport des zur Erstel
lung eines Forts erforderlichen Materials in Angriff genommen worden.

Am 22. September liess die Genfer Regierung durch eines ihrer Mitglieder, Herrn 
Patru, die Aufmerksamkeit des Bundesrates auf die vorstehenden Tatsachen lenken 
und demselben in konfidentieller Weise den erwähnten Bericht abschriftlich mittei- 
len.1

Schon am 21. September (Prot. Nr. 4682) war das Militärdepartement auf Antrag 
des politischen Departements beauftragt worden, über die Manöver der französi
schen Truppen in den neutralisirten Gebieten Savoyens und über die Befestigungsar
beiten am Mont Vuache Bericht zu erstatten.

1. Vgl. das Schreiben des Genfer Staatsrates an den Bundesrat vom 21. 9. 1883, sam t Beilage (E  
2 /1 6 4 2 ).
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